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Meinen Eltern





Vorwort

Die vorliegende Schrift wurde seitens der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der
Universität zu Köln als Dissertationsschrift angenommen. Das diesbezügliche
Prüfungsverfahren fand seinen Abschluss mit der mündlichen Doktorprüfung im
Wintersemester 2013/2014.

An dieser Stelle nutze ich gerne die Gelegenheit, meinem Doktorvater, Herrn
Professor Dr. Dr. h. c. mult. Klaus Stern, sehr herzlich für die umsichtige und
nachhaltige wissenschaftliche Betreuung meiner Dissertationsschrift zu danken.
Seinem umfassenden Wirken in Forschung und Lehre habe ich nicht zuletzt meine
persönliche Begeisterung für die Materie des Rundfunk- und Medienrechts sowie für
Fragen des Grundrechtsschutzes im Allgemeinen zu verdanken.

Mein besonderer Dank gilt weiterhin auch Herrn Professor Dr. Karl-Eberhard
Hain für seine Mühen als Korreferent und manches gemeinsame Gespräch im
fachlichen Kontext. Sein wissenschaftliches Wirken im Rundfunk- und Medienrecht
hat mir ebenfalls wertvolle Denkanstöße vermittelt.

Nicht zuletzt möchte ich in meinen Dank auch Herrn Professor Dr. Christian von
Coelln einschließen, der sich anlässlich meiner mündlichen Doktorprüfung ebenfalls
intensiv mit der hier vorliegenden Arbeit befasst hat. Die spannende rechtswissen-
schaftliche Diskussion, die sich im Rahmen meines Disputationstermins zu Ein-
zelfragen meiner Dissertationsschrift entfaltete, wird mir stets in guter Erinnerung
verbleiben.

Spricht man Dank aus, läuft man allzu schnell Gefahr, Menschen nicht zu er-
wähnen, denen eine dankbare Erwähnung gleichwohl sehr gebührt. Ich greife daher
in dem Bewusstsein, vielen anderen Menschen ebenfalls zu Dank verpflichtet zu
sein, exemplarisch diejenigen heraus, denen ich mich aufgrund persönlicher Bindung
besonders verbunden fühle. Ich danke meinen Eltern, denen ich dieses Werk ge-
widmet habe, dass sie mir meine schulische und universitäre Ausbildung ermöglicht
und meine beruflichen Vorstellungen stets unterstützt haben. Ich danke meiner
Verlobten und künftigen Frau Thi Kim Bich Nguyen, die manche zeitliche Ent-
behrung im Rahmen der Entstehung dieser Schrift ertragen musste und meine
Motivation stets bestärkt hat, mein wissenschaftliches Werk konsequent zu verfol-
gen.

Die vorliegende Dissertationsschrift konnte die unlängst ergangene 14. Rund-
funkentscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 25. März 2014 (1 BvF 1/11 u.
1 BvF 4/11) nicht mehr berücksichtigen. Diese jüngste Entscheidung zum Rund-
funkrecht hat allerdings zum Gegenstand der vorliegenden Untersuchung auch keine



wesentlichen neuen Erkenntnisse hervorgebracht, da sie auf Fragen der Staatsferne
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und der Besetzung der Aufsichtsgremien des
ZDF fokussiert. Der Verfasser behält sich vor, die weitere Entwicklung in diesem
Bereich zu verfolgen und hierzu – erforderlichenfalls – ergänzend zu publizieren.

Neuss, im April 2014 Andreas Hamacher
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Einleitung

Die Zeiten einer ausschließlich monomedial geprägten Medienlandschaft sind
längst vorbei. Während früher die Printmedien eindeutig dem Pressebegriff sowie
Hörfunk und Fernsehen eindeutig dem Rundfunkbegriff zugeordnet werden konnten,
gestaltet sich eine solch eindeutige Zuordnung heute als problematisch oder viel-
leicht sogar unmöglich.1 Einst klare Trennungslinien zwischen den Geltungsberei-
chen der diesen beiden Begriffen auf Verfassungsebene zugeordneten Grundrechte
sind in Folge der viel zitierten sog. „Konvergenz der Medien“2 immer undeutlicher
geworden.3 Gerade der rasante technische Wandel in den letzten Jahrzehnten hat den
Diskurs über das begriffliche Verständnis des „Rundfunks“ auf nahezu allen
Rechtsebenen beflügelt. Zahlreiche gesetzliche und staatsvertragliche Novellen sind
Ausfluss des tiefgreifenden medialen Wandels, der nicht zuletzt auch eine Neujus-
tierung und eine an den tatsächlichen Gegebenheiten orientierte Weiterentwicklung
des Rundfunkbegriffs in Abgrenzung zu den ebenfalls durch den technischen Wandel
geprägten anderen Mediengattungen erforderte.4 Zum einen stellte sich in verfas-
sungsrechtlicher Hinsicht die Frage, ob sich die jeweiligen grundrechtlichen Ge-
währleistungen auch auf neue mediale Angebote erstrecken können; zum anderen
entstand die Notwendigkeit, die bestehenden Regelungen im Rahmen des einfach-
gesetzlichen Rundfunk- und Medienrechts den neuen tatsächlichen Rahmenbedin-
gungen im Hinblick auf veränderte regulatorische Anforderungen anzupassen.
Angesichts der Vielfalt und Ausdifferenzierung moderner Medien- und Kommuni-
kationsformen und ihrer Rezeptionsvarianten erweist es sich als durchaus komplexes
Unterfangen, eine belastbare Beurteilung darüber zu treffen, ob ein einzelnes Me-
dium (noch) dem Rundfunkbegriff unterstellt werden kann oder vielmehr eine andere

1 Insofern spricht M. Berghaus von einer „Entgrenzung“ früher separater und separierbarer
Kommunikationsformen, vgl. M. Berghaus, RuF 1994, S. 404 ff.

2 Vgl. hierzu unter besonderer Berücksichtigung der Entwicklungen in der medienrecht-
lichen Konvergenzdiskussion Ph. Kempermann, Content-Regulierung in konvergierenden
Medien, in: R. Schwartmann (Hrsg.), Schriftenreihe der Kölner Forschungsstelle für Medi-
enrecht, Band 1, 2010, S. 8 ff.; vgl. zur Prägung des Konvergenzbegriffs in medialem Zu-
sammenhang Chr. Pichinot, Konvergenz der Medien in Europa im Spannungsfeld von E-
Commerce- und Fernsehrichtlinie, 2005, S. 5.

3 Vgl. auch W. Schulz, ZUM 1996, S. 487 ff. (488).
4 Dabei stellte sich die Einordnung der sog. „Neuen Medien“ schon früh als Gegenstand

politischer Kontroverse heraus, wenn es etwa um die Frage ging, welche neuen medialen Er-
scheinungsformen der früher rein öffentlich-rechtlichen Organisationsstruktur zu unterwerfen
waren bzw. welche Medien aus dieser Organisationsform herausgelöst werden konnten, vgl.
hierzu R. Hartstein/W.-D. Ring/J. Kreile/D. Dörr/R. Stettner, Rundfunkstaatsvertrag Kom-
mentar, Ordner I, Stand 48. AL 2010 (6. EL 2001), Kap. B 1 Rdn. 19.



begriffliche Zuordnung erfolgen muss. In diesem Zusammenhang sei darauf hin-
gewiesen, dass es den Rundfunkbegriff als solchen nicht gibt.5 Vielmehr ist zwischen
verschiedenen Rundfunkbegriffen, die auf der jeweiligen Regelungsebene in ihrem
spezifischen Zuordnungszusammenhang Bedeutung entfalten, zu differenzieren.6

Von besonderer Bedeutung ist jedoch der verfassungsrechtliche Rundfunkbegriff,
der für die Bestimmung der Reichweite der in Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG verankerten
Gewährleistung der Rundfunkfreiheit maßgeblich ist. Doch selbst auf der so
grundlegenden verfassungsrechtlichen Ebene scheint bis heute nicht eindeutig ge-
klärt zu sein, wie der Rundfunkbegriff genau zu definieren ist. Einen entscheidenden
Einfluss auf das deutsche Rundfunkrecht hat die Judikatur des Bundesverfas-
sungsgerichts gewonnen, wobei bis dato dreizehn Rundfunkentscheidungen in
medienverfassungsrechtlicher Hinsicht besondere Relevanz und Beachtung erlangt
haben.7 In einigen dieser Urteile und Beschlüsse hat das Bundesverfassungsgericht
sein grundsätzliches Rundfunkbegriffsverständnis zumindest in Ansätzen dargelegt
und im Verlaufe seiner Rechtsprechung auch weiterentwickelt (vgl. hierzu die
Darstellung weiter unten unter 1. Kap. II. 3. d)). Auf europarechtlicher Ebene sind in
jüngerer Vergangenheit in Sonderheit die Online-Aktivitäten der öffentlich-recht-
lichen Rundfunkanstalten – vor allen Dingen unter dem Aspekt wettbewerbsrecht-
licher Anforderungen – in den Fokus des Interesses geraten. Hierbei geht es zwar
prima facie nicht direkt um die Frage nach dem Bedeutungsgehalt des Rundfunk-
begriffs, da vielmehr über die Reichweite des Grundversorgungsauftrages gestritten
wurde und wird, der einen zentralen Bestandteil der Berechtigungsgrundlage für die
Rundfunktätigkeit der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten darstellt. In diesem
Zusammenhang kommt es dann in nuce jedoch auch wieder auf den Rundfunkbegriff
an, und zwar insbesondere dann, wenn man danach fragt, ob sich „Rundfunk“ – und
hier insbesondere der öffentlich-rechtliche – auf seine klassischen Ausprägungen in
Gestalt von Hörfunk- und herkömmlichen Fernsehangeboten zu begrenzen hat oder
eben nicht.

Große Zuordnungsprobleme bereitet im Bereich der sog. „Neuen Medien“ die
Vermischung von individual- und massenkommunikativen Elementen.8 Diese Arbeit

5 Gleichwohl werden in der Literatur Versuche unternommen, „einen einheitlichen Kern-
begriff“ zu ermitteln, vgl. C. Bernard, Rundfunk als Rechtsbegriff, 2001, S. 8, 163 ff.

6 Vgl. etwa in Bezug auf die Unabhängigkeit des einfachgesetzlichen Begriffsverständ-
nisses i.S.d. Rundfunkstaatsvertrages vom verfassungsrechtlichen Rundfunkbegriff Chr. von
Coelln, Publizistische Vielfaltssicherung – „altes Denken“ oder zukunftsträchtiges Postulat?,
in: K. Stern/K.-N. Peifer/K.-E. Hain (Hrsg.), Publizistischer und ökonomischer Wettbewerb
unter den Bedingungen der neuen Medienwelt, 2010, S. 17 ff. (26 f.); siehe auch bereits
C. Bernard, Rundfunk als Rechtsbegriff, 2001, S. 7 f., 157 f., 163 f.

7 Vgl. etwa G. Herrmann/M. Lausen, Rundfunkrecht, 2. Aufl. 2004, § 3 Rdn. 28 ff.;
grundlegend K. Stern, Staatsrecht Band IV/1, 2006, § 110 S. 1647 ff.; eine weitergehende
Rechtsprechungsübersicht liefert Chr. Degenhart, K&R 2007, S. 1 ff.

8 Vgl. hierzu K. Stern, Staatsrecht Band IV/1, 2006, § 110 S. 1667 f.; Chr. von Coelln, AfP
2008, S. 433 ff. (438); K.-E. Hain, Rundfunkfreiheit als dienende Freiheit, in: D. Dörr (Hrsg.),

Einleitung22

http://www.duncker-humblot.de


versucht, ausgehend von einer historischen Darstellung und einer Auseinanderset-
zung mit dem Rundfunkbegriff in seinen verschiedenen, durch die jeweiligen Re-
gelungsebenen bestimmten Dimensionen,9 einen möglichen Wandel des Rund-
funkbegriffsverständnisses zu untersuchen und die Rundfunkqualität der „Neuen
Medien“ zu analysieren. Darüber hinaus wird die Frage nach der Reichweite des
grundrechtlichen Schutzes durch die Rundfunkfreiheit in Abgrenzung zu anderen
Medienfreiheiten, wie sie de lege lata ebenfalls im Grundgesetz ihre Verankerung
finden, aufgeworfen. Abschließend wird im Rahmen eines Ausblicks danach gefragt,
ob die verfassungsrechtlichen Gewährleistungen zur Einordnung neuer medialer
Angebote ausreichend, welche Anpassungen gegebenenfalls erforderlich sind und
welcher Bedeutungsgehalt dem Rundfunk und seinem Begriffsverständnis in Zeiten
immer stärkerer medialer Individualisierung zuzumessen ist.10

Die Macht der Medien. Medienrechtliches Kolloquium zum 75. Geburtstag von Hartmut
Schiedermair, 2011, S. 63 ff. (76); ders., K&R 2012, S. 98 ff. (98).

9 Vgl. in diesem Zusammenhang etwa auch die Ausführungen bei C. Bernard, Rundfunk als
Rechtsbegriff, 2001, S. 157 f., 163 f.

10 Vgl. Chr. von Coelln, AfP 2008, S. 433 ff. (437 f.); J. Becker, ZUM 2009, S. 441 f. (441).
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